
 
Zweite Satzung zur Änderung der Fachstudien- und Prüfungsordnung 

für den Masterstudiengang Kunstgeschichte an der Philosophischen Fakultät 
und Fachbereich Theologie der Universität Erlangen-Nürnberg 

- MFPOKunstGesch -  
 

Vom 5. August 2011 
 

 
Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 43 Abs. 5, Art. 58 Abs. 1 und Art. 61 
Abs. 2 des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) erlässt die Universität 
Erlangen-Nürnberg folgende Änderungssatzung: 
 

 
§ 1 

 
Die Fachstudien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Kunstgeschichte an 
der Philosophischen Fakultät und Fachbereich Theologie der Universität Erlangen-
Nürnberg - MFPOKunstGesch - vom 8. Juni 2010, geändert durch Satzung vom 5. 
November 2010, wird wie folgt geändert: 
 
 
1. In der Anlage – Schwerpunkt Museumsarbeit – Zeile 7 (Modul 8) Spalte 5 
(Prüfungsleistungen) werden die Worte „Modulimport: Nach Maßgabe des Anbieters“ 
durch die Worte „Klausur (90 Minuten)“ ersetzt. 
 
2. In der Anlage – Schwerpunkt Bild- und Medienwissenschaft – Zeile 17 
(Kernmodul 3) Spalte 5 (Prüfungsleistungen) werden die Worte „schriftl. Hausarbeit (10-
20 Seiten)“ durch die Worte „Exposé“ ersetzt. 
 

 
§ 2 

 
Diese Änderungssatzung tritt zum 1. Oktober 2011 in Kraft.  
 
 
 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Universität Erlangen-
Nürnberg vom 27. Juli 2011 und der Genehmigungsfeststellung des Präsidenten 
vom 5. August 2011. 
 
Erlangen, den 5. August 2011 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Karl-Dieter Grüske 
Präsident 
 
Die Satzung wurde am 5. August 2011 in der Universität Erlangen-Nürnberg 
niedergelegt; die Niederlegung wurde am 5. August 2011 durch Anschlag in der 
Universität Erlangen-Nürnberg bekannt gegeben. Tag der Bekanntmachung ist 
der 5. August 2011. 


